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RECHTSGRUNDLAGE

Der Bebauungsplan wird aufgrund der SS 2,10
und 39h des Bundesbaugesetzes (BBauG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 18.8.1976
(BGBI. 1, S. 2256, ber. S. 3167), geändert
durch Artikel 9 Nr. l der Verelnfachungs-
novelle vom 3.12.1976 (BGBI. 1, S. 3281)
und durch das Gesetz zur Beschleunigung von
Verfahren und zur Erleichterung von Investi-
tionsvorhaben im Städtebaurecht vom 6.7.1979
(BGBI .l, S. 9q9 sowie in Verbindung mit den Bestimmungen

des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung vom 8. Dez. 1986

(BGBI. 1, S. 2253) als Satzung aufgestellt.

für den Bebauungsplan gilt die Verordnung über die
paul sche Nutzung des Grundstücke (BauNVO) in
der Fassung vom 15.9.1977 (BGBI. 1, S. 1763).

Bauordnungsrechtl ichs Festsetzungen als Gestaltungs-
vorschriften gem. S 9 Abs. q BauGB in Ver-
bindung mit der Satzung der Ortsgemeinde Linden-
berg vom über die örtlichen
Bauvorschriften - L13au0 Rheinland Pfalz
vom 28. Nov. 1986 (GVBL. S. 307) ber. GVBL. 1987 S. q8
werden in den Bebauungsplan eingebracht
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1 . ! ART ER BAnlCWN NUTZUNG

l (S 9 Abs.l Nr.l Baugb SS 1-15 BauNVO)

= Die Art der baulichen Mtzung wird für den gesan-
ten Geltungsbereich des Bebauungsplanes wie folgt
festgesetzt
Reines Wohngebiet (VVR)

S 3 BauNVO

Zulässig sind Wohngebäude, die gemäß S 3 Abs.q
BauNVO nicht mehr als 2 Wohnungen haben dürfen.
Ausnahmen nach S 3 Abs.3 BauNVO werden ganäß

S l Abs.6 Nr.l BauNVO nicht Bestandteil (Ës Be-
l bauungsplanes und sind somit nicht zulässlg.

1 .1



Ë MAS ER BAUICHEN NUTZUNG

(S 9 Abs.l Nr.l BauGB SS 16-21 BauNVO)

l Das Mnß der tnulichen Nutzung wird für den gesam-

ten (ël tungsbereich des Belnuungsplanes wie folgt
festgesetzt

2

2.1 1 Grund- und Geschoßflächenzahl (GRZ, GFZ)
SS 17, 19 und 20 BauNVO

= Die Werte für die Grund- und (ëschoßflächenzahl
werden als Höchstwerte festgesetzt, wobei die Fest
setzungen der überbaubaren Flächen und die Vor-
schriften der Landestnuordnung für Rheinland-Pfalz
zu einer geringeren Ausnutzung zwingen können.

t Std lplätze und Garagen in Vol Igeschossen (baul ich
integriert) bleiben gemäß S 21a Abs.q Nr.3 BauNVO

bei der Ermittlung der Geschoßfläche unberück-
sichtigt .

2.2 Zahl der Vollgeschosse
S 18 BauNVO

Die Zahl der Vol Igeschosse wird als Höchstgrenze

gemäß S 17 Abs.q BauNVO festgesetzt und darf ent-
sprechend der Planzeichnung für den Tei lbereich
N 3 einen Wert von max. 111 Geschossen (ll + D)
und hangorientiert einen Wert von ll (bschossen
( 1 + D) nicht überschreiten.

L Fur den Teilbereich S 3 ist die Zahl der Voll-
geschosse auf max. 111 Geschosse (ll + D) fest

l gesetzt.

: l)as iewei is oberste Geschoß, in der PLanzeichnung
l als "D" bezeichnet, darf ausschließlich im Dachraum

liegen .
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Die Festsetzungen über die Höhe der baut schen An-
lagen sind zu beachten, da in besonderen Fällen
(z .B. topographische Gegebenheiten) auch Einschrän-
kungen bei der Zahl der Vollgeschosse auftreten können

2.3 Die Höhe der baulichen Anlagen
S 16 Abs.3 BauNVO

Die Höhenlage wird für die straßen- bzw. hangorien-
tierten Baukörper mit Hi Ife der Trauf- und Firsthöhe
festgesetzt .
Als Traufhöhe wird die Höhe zwischen der Schnittllnie

l von Außenkante Außenwand, Oberkantetbchhaut und Ober
11 kante des angrenzenden Geländes bestimmt

Als Firsthöhe wird die l-höhe zwischen 01.nrkante Ihch-
li first und der Oberkante des angrenzenden lëländes
11 bestimmt.

Vgl. Erläutërungsskizzen.

..-.,7 ZIJ-ISh., a"t

g='
}b"n'

Traufhöhe



-} Bei Gebäuden mit versetzten Ebenen (Split-Level) kann
ausnahmsweise eine Erhöhung der zulässigen Trauf- bzw
Firsthöhe zugelassen werden.

+ Gruben und Nebengiebel von nicht mehr als q m Breite
sind von den Festsetzungen über die Traufhöhe nicht
betroffen .

-L Die max. Traufhöhen und Firsthöhen werden

tdie folgt festgesetzt

Zulässige Zahl
der Vollgeschosse

11 (1 + D) -Traufhöhe q,50 m
-Firsthöhe 10, 00 m

lll (ll +D) -Traufhöhe 7. 25 m
-Firsthöhe 12, 75 m



3. l BAUWIW, ÜURBAUBAW UND NICHT ÜBmBAUBA©
@UNDSTÜUSFLACMN, SOHLE DIE STELLUNG UR
BAUIClIEN AN AUN
(S 9 Abs.l Nr.2 BauGB SS 22, 23 BauNVO)

S.l l Bauweise
$ 22 BauNVO

Die Bauweise wird für den gesamten (ëltungsbereich
des Bebauungsplanes als offene Bauweise festgesetzt .
Die offene Bauweise wird entsprechend der Planzeich-
nung (o) gemäß S 22 Abs.2 BauNVO dahingehend einge-
schränkt, daß für dle Planbereiche SI und N3 Einzel- und
Doppelhäuser und für den Planbereich S3 entspr. der Plan-
zelchnung differenziert nur Einzelhäuser bzw. Einzel- und
Doppelhäuser zulässig sind.

3.2 Baugrenze
S 23 BauNVO

Untergeordnete Beutel le wie Erker, Balkone. VordächerT

und dergleichen, dürfen die Baugrenze bis zu max. 0,5 m
überschreiten, Bauwichmaße dagegen d(irfen nicht unter-
schritten werden.

3.3 Stellung der baul schen Anlagen
S 9 Abs.l Nr.2 BauGB

Die Stellung der baulichen Anlagen wird als zulässlge
Hauptfirstrlchtung festgesetzt .
(zugleich Richtung der Hauptaußenwände)

Ausnahmsweise kann für untergeordnete Bauteile bzw.
Baukörwr eine andere First- bzw. Au13enwandrlchturu
zugelassen werden.

Die in der Planzelchnung festgesetzten Firstrlchtungen
verlaufen in der Real parallel zu einer der seitlichen
bzw. frontalen Grundstücksgrenze .
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q.

Die Baugrund

Duran Beschluß des Gemeinderates Lindenberg
vom 1. März 1900 i.m vereinfachten Ändorungs-
vorfahren gem. $ 3 Abs. ) BauGB wird auf die
textl. Festsetzungen Ziff. 4 verzichtet
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5. l FLXCWN FÜR SnLLPLATZE UND GARAUN MIT IH@N
EINFAHREN, SOWIE FLACMN FÜR WUNANUUN
(s 9 Abs.l Nr.q und 22 BauGB SS 12 und lq BauNVO)

5.1 Stellplätze und Garagen
S 12 BauNVO

Std lplätze und Garagen sind nur
Innerhalb der dafür festgesetzten Flächen, sowie
Innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen bls
zu einer bestlmrnten Tiefe entsprechend der Plan-
zeichnung zulässlg.

(kragen müssen zu öffentl schen Verkehrsflächen einen
Abstand von min. 3,0 m aufweisen.

5.2 Nebenanlagen

S lq BauNVO

Nebenanlagen entsprechend dern S lq Abs.2 BauNVO

wie z.B. fUllboxen, offene Pergolen bis zu einer
Größe von 30 m2, sowie die der Ver- und Entsorgung
dienenden Anlagen sind ausnatmswelse auch außerhalb
der überlnubaren Flächen ohne besondere Kennzeichnung
zulässig .
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VUKEHRSLACHN
(S 9 Abs.l Nr.l l BauGB)

Dle in der Planzelchnung dargestellten Verkehrs-
flächen sind als Verkehrsflächen besonderer Zweck-

bestimmung gedacht; sie sind ohne Inul sche Trennung
der verschiedenen Verkehrsarten zu gestalten und im
Sinne des S q2 der Straßenverkehrsordnung zu be-
nutzen .
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7. l FUCWN FÜR AUFSCHÜTmNUN UND ABUABUNaN, SomIT
SIE ZUR ERSHLLUNG ES STRASUWÜRF)mS mFOR[)G-
LICH SIND
(s 9 Abs.l Nr.26 BauGB)

Die für die Herstel lung des Straßenkörpers erforder
l schen Aufschüttungen, Abgrabungen und Stützmauern
sind auf den privaten Bauflächen zu dulden.

Eingriffe in Aufschtittungen und Abgrabungen sind nur
zulässlg, wenn dadurch nachweisl Ich die Tragfähigkeit
des Straßenkörpers nicht beeinträchtigt wird.
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8. l ÖFFENnlCHE UND PRtVAn mÜNFLACWN
(S 9 Abs.l Nr.15 BauGB)

Die öffentl schen und privaten Grünflächen des Plan-
gebietes sind in der Planzelchnung besonders gekenn

zeichnet und mit gezielten ZweckbestirrnJngen ver-
sehen. u.a.

NI -öffentl sche Grünfläche als Parkanlage

mit naturnaher Gestaltung und Ausstattung

N2, MI, Sq - öffentl sche Grünfläche (Waldzunge)
als im wesentl schen unberührte Haldrandlage

anteilig N3, SI - private Grünfläche (Waldsaun)

mit der Gewährleistung eines freien übergangs-
bereiches zur bewaldeten Böschungszone
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9. 1 WASURFLXCHEN

(S 9 Abs.l Nr.16 BauGB )

L Offentl sche Hasserfläche (Teich)
als integrierter Bestandteil der öffentl schen

Grünfläche NI
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10. 1 MASNAHWN ZUM SCHUH, ZUR #LEU Um ZUR
EFJmlWLUNG UR UmSCHAFT
(S 9 Abs.l Nr.20 BauGB)

vgl . auch Kap. lq

Innerhalb der öffentl schen Grünflächen sind für
Wald- und Spazieruege nur wasserbindende Decken

zulässig.

Grundstückszufahrten und -zuwegungen dürfen nur in
der erforderlichen Breite v. max. 3,5 m befestigt werden

Bodenversiegelnde Decken sind unzulässig.
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11 AblFLANZEN Vm BAUßTH UND STRAUCFlmN, BIMUNUN
FÜR [3@FLANZUNaN UND FÜR DIE mFIALTUNG VW
BAUWb] UND STRAUCFIERN

(S 9 Abs.l Nr.25 BauGB
SS 1, 2, 3 und 17 LPfIG)

ll .l Allgemeine Pflanzfestsetzungen
für den öffentl schen Straßenbereich

Im Bereich der Verkehrsflächen besonderer Zweck

bestimmung sind die Pflanzinseln mit Je einem

einheimischen Laubbaum l. Ordnung zu l)epflanzen

s . Anlage
"ertl sche Bauvorschr iften

1 1 . 2 l Zu erhaltende Bäume und Sträucher
s 9 Abs.l Nr.25b BauGB)

Innerhalb der öffentl schen Grünflächen mit besonderer

Zweckbestirrmung und der nicht überbauten privaten
Grundstücksflächen sind LaubtËume mit einem Durch-
messer tiber 20 cm in l m l-höhe über Geländeniveau zu
erhal ten .
Die Bände sind im einzelnen nicht elngemessen.
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12. l HOENLAU DER BAnlCWN ANLAUN
(S 9 Abs.2 BauGB)

vgl . auch Kap. 2.3

#e& '". Die Höhenlage der Erdgeschoßfußbodenoberkante
wird als Höchstgrenze über der Höhe des an das
Gebäude angrenzenden (ëländes wie folgt fest-
gesetzt
bergseitig 0,5 m über dem Geländehöchstpunkt
talseitig 1,0 m tiber dem Geländetiefstpunkt
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5) Drempel (Kniestöcke)
(Maß zwischen dem Schnittpunkt der Außenkante des
kbäudes mlt der Oberkante Rohbaudecke des darunter
liegenden Geschosses und der Oberkante [)achhaut)
sind bls zu einer Höhe von max. 0,60 m zulässlg.

vgl . Erläuterungsskizze

\ "'

l 6) Fassademlaterialien, wle keranlsche Fliesen,
Kunststoff-, Asbest-Zement-, Bitunn- oder Metall
elemente, sowie sonstige glänzende Verkleidungen
und Beschlchtungen sind generel l unzulässig.

Empfohlen werden insbesondere Ziegel- bzw. Klinker
nnuerwerk. Naturstein und Naturholz, sowie in Aus-
nahmefällen auch Slchtbeton.

r
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Anlage
örtliche Bauvorschriften

- Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBau0) vom 28. NOv. 1986

(GVBL. S. 307), ber. GVBL. 1987 S. q8 -

Satzung be-
mit dem Beb.plan

20



AUSUW aSTALTUNG mD FASSAUNMAURlüIEN
nR BAULICFIEN AWAGm

l Mugestaltung
S 86 Abs. l Nr. l LBau0

- Dachform und lbchgestaltung

1 1) Zulässig sind Satteldächer, kult- und versetzte
l Pultdächer.
l /\usnahmswelse können für untergeordnete Bauteile und
l für Nebenanlagen bls zu 15 m2 Grundfläche auch Flach-

dächer zugelassen werden.

($ 06 Abs. l Nr. l LBauO)

2) Dle zulässlge [k)chneigung wird in Grad a]ter
Tel lung wle folgt festgesetzt.
Satteldächer 30 - q5'
hltdächer 30 - 50'

3) Dachgauben und [bchelnschnitte dijrfen 1/3 der Trauf.
länge nicht überschreiten.
Im einzelnen dürfen sle Jedoch nicht mehr als 3,0 m in
Traufrlchtung aufweisen.

zl) ['ulsLcrörfitutKgcn n]isscn gcncrcl l cln stehendes For
mat Im Verhältnis von mln. 1 :1,5 aufweisen bzw. eine
entsprechende Ratrilentel lung aus kräftigen Profi len
erha l ten .

ZLvlschen Fensterlelbungen müssen Wandpfel ler von min.
0,2zl m Breite in Erscheinung treten.
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2 . l USTALTUNG UND INSTANDHALTUNG NICHT
ÜWRBAUnR FLACHEN UBAUnR GRUNDSTÜCl<E

(S 86 Abs. la Nr. 3 LBau0)

Befestigte Flächen
Der Antei l von den Grundstücksfreiflächen für Zu-
fahrten, Wege, Hofflächen, Terrassen und dgl .darf
eine Fläche von 50 % der überbaubaren Grundsttjcks-
fläche nicht überschreiten.
Die übrigen Grundstücksfreiflächen sind gärtnerisch
anzulegen und zu unterhalten.
Die Gestaltung, Bepflanzung und Pflege muß land-
schaftsgerecht erfolgen.

Besondere Pflanzfestsetzungen
für die l)rivaten Grundstücksflächen

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind Je
angefangene 200 M2 mit einem einheimischen Laub
baum l . Ordnung zu bepflanzen.

Vorgeschlagen werden folgende Pflanzarten
aus folgender Auflistung:

Bäune l . Ordnung:

Spltzahorn, Stielelche, Traubenelche,
Rotbuche u.a. entspr. Beisplelsammlung

Kleingehölz :
Felsenmispel, Imrnergrün u.a. entspr. Belspielsammlung
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In den Vorgärten (Flächen zwischen Straßenbegrenzungs
linie und Vorderkante Baukörper) werden folgende
zusätzl sche Pflanzfestsetzungen getroffen :
.Ë 15 m2 Vorgartenfläche ist min. ein strauchartiges
Gehölz und zusätzlich bei Vorgärten über 3 m Tiefe
Je Grundstück ein einheimischer Laubtnum ll. Ordnung
anzupflanzen .

Vorgeschlagen werden folgende Pflanzarten
aus folgender Auflistung:

Bäume ll Ordnuru:

alle Obstbäume, Feldahorn, Hainbuche, Baunhasel,
Eberesche, Mehlbeere ula. entspr. Belspielsammlung

Strauchartige Gehölze:
Felsenbirne, Hartriegel, Kornelklrsche, Haselruß,
Bocksdorn, Zaunrose, B(]schelrose, Grauweide u.a. entspr
Beispielsaimlung :

ürtenmauern

Stützmauern, Terrasseneinfassungen u .ä. sind nur bis
zu höchstens 1,0 m Höhe zulässig. Bei Mauern über
30 cm Höhe sind Ausführungen in Sichtbeton unzulässig

Müll tonnenplätze
M(illtonnen sind mit einem festen Sichtschutz und zu
sätzl scher Bepflanzung zu umgeben .
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,+ BEISPIELE BODENSTÄNIGER PFLANZENARTEN

VON BÄUMEN DER l UND l l ORDNUNG

Kastanie

Pyrus calleryana
' Chan ticleer '

Pyrus communio
Perus spee.

l Chanticleer Birne

Hausbirne
veredelte Birne

Quercus petrea
Quercus robur

Traubeneiche
St i. el ei ch e

24

Annus cordata   italienische Erle
Betula pendula   Sandbirke

Carpinus betulus   Ha i. nb u ch e

Castanea sativa   Eßka s tante

Fagus silvatica   Rotbuche
     

Fraxinus ornus   BI umen e s ch e

Juglans regia   Walnuß

Malus spee.   Zie rap fe l
Malus domes ti.ca   Hau sop fel
Malus floribunda   Zierap fel
Prunus avi. um   Vo gelkirs che
Prunus avium   gefüllt blühende
' Plena '   Vogelkirsche
Prunus domes rica   P fla ume
Prunus opec   Zierkirsche



Robini.a pseudoacacia
Robini.a pseudoacacia
' Bessoniana '
Robinia pseudoacacia
' Monophylla '
Robinia pseudoacacia
' Umbraculi fe ra '

Robinie
Bessoniana Robinie

Einblatt-Robinie

Kugelrobinie

Salix alba
Salix caprea
Salix fragilis

Silbe rve i. de
Salweide
Bruchweide

Sorbus aucuparia
Sorbus aucuparia
' Mo rave c o '
Sorbus domestica
So rbu s i ntermedi a
Tin.a cordata
Tina platy.phyllos
Ulmus carpinifoli.a

Vo g elbe e re
möhre sche
obere sche
Speierling
sc hved. fleht bee re
Wi. n t e rl i. nd e
Sommerlinde

Feldulme
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,.+ BEISPIELE BODENSTÄNDIGER PFLANZENARTEN

VON KLEINGEHÖLZ UND STRÄUCHERN

Aceh campestre Feldahorn
Annus virides Gr ii n e rl e

Cornus mas
Corpus sanguinea

l

l

gelber Hartriegel
roter Hartriegel
HaselnußCorylus avellana

Cytisus scoparius Besenginster

Euonymus europaeus P fa f fe nhii t ch e n

Lugustrum vulgare l
Lonicera carpini folium

Li. g u s t e r

kletternde Hecken
kirsche
Wa Idee i. ßblat t
Heckenkirsche

Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Prunus mahaleb
Prunus padus
Prunus serotina
Prunus spi.noka

We i. ch s elke rs ch e
Traubenkirsche
spalte Traubenkirsche
Schiebe

Rhamnus catharina
Rhamnus frangula

Kreuzdorn
Faulbaum

Rosa arvensi s
Rosa carina
Rosa eglanteria
Rosa multi flora
Rosa rugosa

Ackerrose
Hundsrose
We i. n ro s e
vielbliiti.ge Rose
Karto f felros e

Rubus fruticosus
Rubus idaeus

Brambeere
Himbeere

Vi.burn um santana
Viburnum optJlus
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BEGRÜNDUNG

Diese Begründung ist Bestandteil
des am ../Z.#%./P... angezeigten
Bebaut.l IÜcplancs.
Kreisverwaltung Bad Dtlrkheim
Bad Dürkheim, den .g.g..-VU.:/P.....
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Planausschn it t

flächennutzungsplan 1985-95
M. 1 :5(XX)

Verbandsgemeinde Lambrecht(Pfalz)
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1 . LAa MS nANUBIETES

Der Geltungsbereich des Betnuungsplanes "lkutal"
der Ortsganeinde Lindenberg
(VG.-Lanbrecht, Pfalz)
befindet sich unmittelbar an der südöstl schen Ganarkungs

grenze der Verbandsgemeinde zur Stadt Neustadt a.d.dstr.

Das Plangebiet wird Im einzelnen wie folgt begrenzt:
- Im Osten und Süd-Osten:
Durch die Ganarkungsgrenze zur Stadt Neustadt a.d.dstr
mit der unrnlttelbar angrenzenden K 16 und seiner west-
l ichen z .T. aufgeschljtteten Straßenböschung .
- Im Norden:

Durch dle bebauten Grundstücke südl ich der Karlstraße
bzw. von der stidöstl ichen Straßenbegrenzungslinie der
Neutalstraße .
- Im blesten und Süd-Westen:

Durch die bebauten Grundstücke östl Ich der Hauptstraße
von Lin(ienberg.
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2 BmüWSICHTIGUNG ÜURamDNEXR nANUNUN

Der (ëltungsbereich des Bebauungsplanes Ist im rechts-
kräftigen Flächennutzungsplan der Vertnndsganeinde
als Hohnbaufläche-Planung dargestellt
Mit der Stadt Neustadt wurde
19@/85

von der Ortsgemeinde Lindenberg (VG.Lartlbrecht)
eln Flächenaustausch vorgenormlen, der dieses Emil sche
Erwelterungsvorhaben der Ortsgemeinde erst ermögl achte

Im nord-östl schen Teilbereich des Plangebtetes befindet
sich ein aufgestauter Teich, den es zu erhalten gilt.
Es wird fur diesen Teilbereich von dem Landschaftsplaner
Olschewski aus Ludwigshafen/Rh. ein Freizeit- und Grün-
ordnungsplan im Paul lelverfahren erstellt.

Mit der Festsetzung der einzelnen Teilbereiche als öffent
liche Grün- und Wasserflächen (ca. 35 %) bzw. als Reine
H'ohngebiete (ca. 65 %) Ist dem Entwlcklunusgebot des
S 8 Abs.2 BBauG Rechnung getragen.
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ORUICHE UaKNI-EIEN

[)as Plangebiet weist eine z.T. starke Hängigke]t auf. d]e
längs cËs Taleinschnittes von Nord nach Süd im nördlichen
und südl schen Teilbereich von West nach Ost zur (ëmarkungs
grenze hin ansteigt.
Die Höhendlfferenz beträgt im Mittel auer zur Hangrichtung
auf 50 m Länge ca. 20 m z.T. stark terrassiert.
Eine Ausnahme bildet der nördliche Teilbereich, der sich
mlt dem Frelzeltgelände in Talsohle befindet.
Das Plangebiet wird derzeit mit Ausnahme der öffent-
l schen Grünfläche (Planbereich NI )
als .hngwald genutzt.

Hangprofil im Mittel
(mit Vorbehalt )

eine Höhenaufnahme ist nicht vorhanden

die Grobermittlung erfolgte über den M.l :lC)0(X)
bzw . in .Teilbereichen über straßenplanerische
ERfassungen
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q. ERSCI-LIESUNG UND WR- UND EMSORGUNG

Die Erschließung des Plangebletes erfolgt tiber die IËutal-
straße und einem nach Süden verlaufenden Waldweg.

Beide Erschl ießungswege sind in Verbindung mit den Bauvor-
haben neu zu ordnen und tei lweise in ihrer Trassenführung
abzuändern .
Dle Neutalstraße soll als befahrbarer Wohnweg (Typ l der
Richtlinien für dle Anlage von Straße, RAS-E v. 1981) mlt
einer z4 m breiten Fahrgasse und einera 1,5 m breiten niveau-
gleich ausgebi Ideten (;ehstreifen ausgetnut werden, der im
Begegnungsfall ausnahmsweise auch von Kraftfahrzeugen be-
fahren werden kann.
Zur Erschließung des südl schen Tel lbereiches soll der be-
stehende Waldweg als befahrbarer Wohnweg (Tw 2 der Richt-
linien für die Anlage von Straßen, RAS-E v. 1981) mit einer
q,5 ir. breiten Fahrgasse mit besonderer Zweckbestirrmung
(Mischverkehrsfläche) ausgeMut werden. Der Verlauf des
Waldweges ist aufgrund der Steigungsverhältnisse und der
Bebauungsabsichten geringfügig nach Westen talwärts zu
ver legen .

Es werden im Anknüpfungsbereich des Wohnwegs Tw 2 an die
f\butalstraße 3 öffentl iche Parkplätze geplant, entlang der
Hohnwege sind aus topographischen Belangen keine Park-
buchten in die Planung aufgenommen worden .
Die Anlieger sind gezwungen Je b© 2 Stell- bzw. Garagen-
plätze auf eigenem Gelände nachzuweisen.

Innerhalb des Geltungsbereiches verläuft im unrilittelbaren
Grenzbereich (Ganarkungsgrenze mit Neustadt an der Weinstr .)
die unterirdische Ferngasleltung D250 der Saar- Pfalzwerke.
Im Bebauungsplan ist der Schutzstreifen von 6,(h eingetragen
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Auf ihm verläuft zugleich ein Waldwirtschaftsweg (im Plan
nicht dargestellt),der für die Zukunft u.a. die Holzabfuhr
sicherstellt
Der Hohnweg Typ 2 wird fußläufig an den Waldwirtschaftsweg
angebunden .
Eine verkehrt ichs Verbindung ist nicht vorgesehen.
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5. STADnBAUICHE UND @üNmDWRISCW SIWATlm

Die städtebaul sche Situation des Plangebietes !st wie folgt
charakterisiert und zieldeflniert

1 ) durch die Lage ara Rand des bebauten Ortsberelches von
Lindenberg als Talaufweitung und Erweiterung mit direktem
Anschluß an die freie Landschaft,

2) durch dle derzeitige sitzung als Wald- und Freizeit.
aelände,

3) durch seine exponierte Hangl@e mit Ausrichtung nach
Süd-West bis 1%rd-West.

q) durch seine direkte Anbindung an die Gemarkungsgrenze
zur Stadt Neustadt und den Straßenböschungen und Aufsch(it.
tungen der K 16,

5) durch seine in Teilbereichen vorzufindende Steilharu
lage und den sich daraus ergebenden Konfl akten von Land-
schaft und Bebauung.
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6. ZIEH UND Z©aE mS MBAUUN®PLAWS

Die Aufstel lung des Bebauungsplanes erfolgt auf der Grund

lage der Beschlußfassuru des Ganeinderates in der Sitzung
1. 3' . .z. +'y./ä
IEr Bebauungsplan beinhaltet folgende Ziele:

- Slcherstel lung einer geordneten städtebaul schen und
!andschaftsorlentlerten Ortsrandarrondierung .

- Der tnullche Maßstab soll sich der Stellhangsituatlon
unterordnen und in terrassierter Anpassung erfolgen
max. 3 (ëschosse (l 1 + D)

- Sämtl ichs (kbäude sol len mit geneigten [kichern ver
sehen werden.

- Dle Erschließungs- und Bauformen sollten gezielt End
punkte gegen die freie Landschaft setzen.

- Freltnltung der nordöstl schen Talsohle mit Böschungs
rand, des mittigen Berg- und Hangrückens und der west-
l schen Hangnlederurw von Jegl scher Bebauung,durch Fest-
setzung als öffentliche Grünfläche (in Teilbereichen mit
bes. Zweckbestirrmung) .

- Nahrung und Schaffung eines ansprechenden Siedlungs
bi Ides durch (ëstaltungsfestsetzungen der Gebäude,

Grundstücksfreiflächen und öffentl schen Freiräume .
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ANGAKN ZUR nANWRWIRKLICHUNG

.Elgenttltner des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Ist
dle Ortsgemeinde Lindenberg.
Dle Eigentumsstruktur ist in Verbindung mit der städte-
baus schen Neuordnung abzuändern, wofür (Ër Bebauungsplan

die Grundlage darstellt.
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8. FLACHENBILANZ WD KOSXNSCHATZUNG

Grundlage für die Kostenschätzung ist folgende Flächen
bi lanz :
Plangebietsgröße ca. 15 750 m2

Baufläche: ca. 10 CIAO m2 = 63.5 %
öffentl. Grtinfl.: ca. q 500 m2 = 28.5 %
öffentl . Ver-
kehrsfl. : ca. 1 250 m2 = 8,0 %

f'b
Der Gemeinde und Verbandsgemeinde werden für
die erschl ießungstechnischen und grünord-
nerischen Vorkehrungen des Plangebietes Kosten
in Höhe von rd. DM 700.000,-- entstehen, die
über den Jeweiligen Etat firnnziert Herden.

1 3. Ju].i l 987
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